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27. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Hallenberg im

Bereich "Sachtlebenbrache"
Anpassung der 0.g. Planungsabsicht an die Ziele der Raumordnung gem.,

§ 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPIG) NRW

Ihre Anfrage zur Anpassung der 0.g. Planungsabsicht an die Ziele der
Raumordnung vom 18.09.2017; Az.: Stidemann (Eingang BR Arnsberg am
27.09.2017)

Sehr geehrte Damen und Herren,

lhre 0.g. Planungsabsicht ist gemaR § 34 Abs. 1 LPIG mit den Erfordernis-
sen der Raumordnung vereinbar. Die Planungsabsicht ist der Regionalpla-
nungsbehérde im Verfahren nach § 34 Abs. 5 LPIG vorzulegen.

Die vorstehende Entscheidung bezieht sich nur auf das Verfahren nach
§ 34 LPIG. Andere Entscheidungen des Hauses nach anderen gesetzlichen
Vorschriften bleiben hiervon unberiihrt.

Planungsrechtliche Hinweise fiir das weitere Genehmigungsverfahren

Im Hinblick auf das nachfolgende Genehmigungsverfahren gemén

§ 6 BauGB wei3t die héhere Verwaltungsbehdrde (Dezernat 35 der BR
Arnsberg) darauf hin, dass nach Ziffer 2 d) der Anlage 1 zum BauGB der
Umweltbericht gem. § 3 Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB Angaben zu
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsméglichkeiten zu machen
sind. Die bisher getroffenen Aussagen sind sehr ungenau und sollten kon-
kretisiert werden. Dies sollte insbesondere auch vor dem Hintergrund der
stadtebaulich nicht ganz unproblematischen Lage im AuBenbereich und
evtl. natur- und artenschutzrechtlicher Belange wie Flora, Faura, Lage
im/am EU-Vogelschutzgebiet usw., erfolgen. Konkretisierende Aussagen

Wichtiger Hinweis (wegen weiterer digitaler Postbearbeitung):
Unterlagen bitte nicht klammern, heften oder kieben und méglichst im DIN-A4-Format senden.
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bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:

Lena Wagner
lena.wagner@bra.nrw.de
Telefon: 02931/82-2310
Fax: 02931/82-40858

Dienstgebaude:
Seibertzstr. 2
538821 Arnsberg

Hauptsitz:
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg

Telefon: 02931 82-0

poststelle@bra.nrw.de
www.bra.nrw.de

Servicezeiten:

Mo-Do  08:30 — 12:00 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr

Fr 08:30 - 14:00 Uhr

Landeskasse Diisseldorf bei

der Helaba:

IBAN:

DE27 3005 0000 0004 0080 17

BIC: WELADEDD

Umsatzsteuer ID:
DE123878675
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zur Alternativenpriifung sind in der Begriindung und im Umweltbericht zu
ergénzen.

Die Gemeinden missen nach Ziffer 3 b der Anlage 1 zum BauGB (§ 4c
Satz 1 BauGB) die erheblichen Umweltauswirkungen iberwachen, die auf
Grund der Durchfiihrung der Bauleitpléne eintreten, um insbesondere un-
vorhergesehene nachteilige Auswirkungen frilhzeitig zu ermitteln und in der
Lage zu sein, geeignete MaBnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand
der Uberwachung ist auch die Durchfithrung von Darstellungen oder Fest-
setzungen nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB (Ausgleichs- und ErsatzmaR-
nahmen sowie -flichen) und Manahmen nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB.
Die im Umweltbericht zum Thema Monitoring enthaltenen Ausfithrungen
bestehen ausschlieBlich aus allgemeinen Formulierungen und Schilderung
der Rechtslage, ohne inhaltlich auf den konkreten Planungsfall einzugehen.
Entsprechende Aussagen fir die Flache selber sowie die Ausgleichs- und
ErsatzmaRnahmen (z.B. Verlegung der Teiche) sind zu ergénzen.

Mit freundlichen Griken
Im Auftrag |

(Lena Wagner)
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Zur Bearbei_f_.ung:

Bezirksregierung Amsberg » Postfach « 44025 Dortmund
Planungsburo Holger Fischer
Konrad-Adenauer-Strale 16

35440 Linden

Bauleitplanung der Stadt Hallenberg

27. Anderung des Flichennutzungsplanes im Bereich "Sacht-
lebenbrache"

Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange
gemaR § 4 Abs. 1BauGB

lhr Schreiben vom: 20.08.2017 Ihr Zeichen: Stidemann/Anders

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den bergbaulichen Verhiltnissen erhalten Sie folgende Hinweise:

Das Plangebiet liegt tiber dem auf Kupfer, Blei, Zink, Scherspat, Silber,
Gold, Wismut, Kobald, Molybdan, Nickel, Zinn und Wolfram verliehenen,
inzwischen erloschenen Bergwerksfeld ,Winterberg®. Die letzte Eigen-
timerin der erloschenen Bergbauberechtigung ist hier nicht bekannt.

Im hier gefihrten Bergbau Alt- und Verdachtsfischen Katalog (BAV-Kat.)
ist fur das 0.a. Plangebiet derzeit folgende ehemalige bergbauliche Be-
triebsstatte erfasst worden:

Wichtiger Hinweis (wegen weiterer digitater Postbearbeitung):
Unterlagen bitte nichl kiammern, heften oder kleben und maglichst im DIN-A4-Format senden.

Abteliung 6 Bergbau und
Energle in NRW

Datum: 25. Oktober 2017
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Aktenzeichen:
65.52.1-2017-598
bei Antwort bitte angaben
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julia.baginski@bezreg-
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Telefon: 02931/82-3581
Fax: 02931/82-3624

Dienstgebaude:
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13:30 = 16:00 Ubr
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DE27 3005 0000 0004 0080 17
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Umsatzsteuer I1D:
DE123878675
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Abteilung 6 Bergbau und
Energie in NRW

» Dreislar / Schwerspat Grube Rudolf, Aufbereitung und Klarteiche Seite 2 von 3
/ BAV-Kat Nr.; 4817-S-001

Die Bergaufsicht fir die bergbaulichen Tatigkeiten in diesem Bereich hat
am 21. Oktober 2011 geendet.

Es liegen hier keine aktuellen Informationen tiber die anschlieRende
Folgenutzung und den heutigen Zustand dieser Flachen vor. Insoweit
wird empfohlen, sich hinsichtlich der heutigen umweltrelevanten Gege-
benheiten an die heute zustsndige Untere Bodenschutzbehérde

- hier den Hochsauerlandkreis -, zu wenden. Insbesondere weil der
Hochsauerlandkreis als Trager 6ffentlicher Belange an der Durch-
fuhrung des Abschlussbetriebsplanverfahrens voll umfanglich beteiligt
wurde und dariiber hinaus gehende Unterlagen / Informationen hier
nicht vorliegen.

Uber zukiinftige bergbauliche Mainahmen im Bereich der Planungs-
mafinahme ist hier nichts bekannt. Zu Anpassungs- oder Sicherungs-
mafRnahmen bezlglich bergbaulicher Einwirkungen sollte ggf. die
Sachtleben Bergbau Verwaltungs-GmbH, Wolbecke 1 in 57368 Lenne-
stadt um Stellungnahme gebeten werden.

Diese Stellungnahme wurde beziiglich der bergbaulichen Verhaltnisse
auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-
gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfuil-
lung ihrer éffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und
zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Uberprifung der
vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse kdnnen zur Folge
haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundiagen
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auch in Bezug auf den hier gepriften Vorhabens- oder Planbereich 2:32;"% © Bergbau und
kommt. Eine Gewhr fiir die Richtigkeit, Vollsténdigkeit und Genauigkeit o, 3von 3

der Daten kann insoweit nicht ilbernommen werden. Soweit Sie als be-

rechtigte offentliche Stelle Zugang zur Behérdenversion des Fachinfor-

mationssystems ,Gefihrdungspotenziale des Untergrundes in NRW"

(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Mdglichkeit, den jeweils

aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation

zu Uberpriifen. Details Uiber die Zugangs- und Informationsméglichkeiten

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-

gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs ,Behér-

denversion GDU",

Mit freundlichen GriRen und Glilckauf
Im Auftrag:
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Hochsausrlandkreis . Der Landrat » 59870 Meschede
Verwaltungsgebaude Kreishaus am Rothaarsteig

Heinrich-Jansen-Weg 14, Brilon
Stadt Hallenberg

Postfach 11 55 Organisationseinheit 5 - Bauleitplanung
rO065 Ha"enberg Sachbsarbeiter/in Frau Sareth
Telefon-Durchwahi 02961/94-3280
Telefax 02961/94-3399
E-mall birgit.suereth@hochsauerlandkreis.de
Zimmer-Nr, 324
Aldenzeichen TOp 66/2017
I Datum 23.10.2017

27, l"\nderung des Flichennutzungsplanes im Bereich nSachtlebenbrache” der
Stadt Hallenberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend die Stellungnahmen der tangierten Fachdienste:

FD 33 — Wasserwirtschaft -
Ansprechpartner: Frau Neuhaus-Schuh & 0291/94-1632

Die bereits genehmigte Planung zur Renaturierung der Liese muss bei der Andérung des Fla-
chennutzungsplanes itbernommen werden.

Entlang dieser geplanten Renaturierungsmafnahme der Liese ist ein mindestens 5,00 m breiter
Gewasserrandstreifen, gemessen von der Béschungsoberkante, von jeglicher Bebauung (dazu
zahlen auch Schotterung, Befestigungen, Anfillung), Lagerung und. Nutzung freizuhalten (§31
LWG in Verbindung zu §38 WHG). ‘ 3

FD 34 - Abfaliwirtschaft und Bodenschutz - -
Ansprechpartner: Herr Zier ‘8 0291/94-1647 -

Das Verzeichnis der Altablagerungen und AIt'éiandorte des Hochsaderlandkreises enthait fur
das Plangebiet drei Eintragungen mit den Flachennummern 194817-2003, 194817-2606,
194817-2602.

Kreissitz Steinstralie 27, Meschede Sprechzeiten: Bankverbindung

Telefony (0291) 94-0 Dienstag:  08.30-12.00 Uhr Sparkasse Hochsausriand 180 BLZ 416 517 70
Intemel hitp:ih . hor uarlandireis de 14.00 — 16.00 Uhr Sparkasse Meschede 18 BLZ 464 510 12
E-mail: posl@hochsauerlandkreis.de und nach Vereinbarung Sparkasse Amsberg-Sundern 1007327 BLZ 466 500 05

Postbank Dortmund 1178-467 BLZ 440 100 46



Flachennummer 194817-2003:

Bei dieser Flachennummer handelt es sich um einen Altstandort. Nach den vorliegenden Infor-
mationen war hier bis 2009 ein Betrieb zur Zerkleinerung und Aufbereitung von Natursteinen
anséssig. Diese gehort der Branche ,Gewinnung von Natursteinen“ an und ist der Erhebungs-
klasse 2 zugeordnet.

Die Erhebungskiasse 2 umfasst Branchen, fiir deren Altstandorte nach der typischen frilheren
Grundsticksnutzung ein Verdacht auf schédliche Bodenveranderungen oder sonstige Gefahren
fur den Einzelnen oder die Allgemeinheit nicht ausgeschlossen werden kann, ein hinreichender
Gefahrenverdacht aber erst bei Hinzutritt zusétzlicher Anhaltspunkte gegeben ist: .

Flachennummer 194817-2606: I
Bei der Flachennummer 194817-2606 handelt es sich nach den vorliegenden Informationen um
eine Altablagerung. Die Aufschiittung in einer Méchtigkeit von 1 - < 3:m"wurde laut Luftbild 1970
als Basisaufschittung getétigt. Konkrete Anhaltspunkte fiir schadliche Bodenveridnderungen
oder zu Material und Zusammensetzung dieser Auffillung liegen fir diese Flachennummer zur-

zeit nicht vor.

Fidchennummer 194817-2602:

Bei der Flachennummer 194817-2602 handelt es sich nach den vorliegenden informationen um
eine Altablagerung. Die Aufschiittung in einer Machtigkeit von 1 - < 3 m wurde laut Luftbild 1978
als Basisaufschittung getétigt. Konkrete Anhaltspunkte fir schadliche ;Bodenveranderungen
oder zu Material und Zusammensetzung dieser Auffllllung liegen fur diese Flachennummer zur-

zeit nicht vor.

Unter Bezugnahme auf den Erlass Uber die Berlicksichtigung von Flachen mit Bodenbelastun-
gen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren ( Alt-
lastenerlass) vom 14.03.2005 weise ich darauf hin, dass die Stadt Hallenberg wegen der nicht
auszuschlieenden Untergrundverunreinigungen der Altlastenfrage nachzugehen hat. Ob die
dargestelite Nutzung ohne Geféhrdung realisierbar ist, hat die Stadt Hallenberg als Tréger der
Bauleitplanung im Rahmen des Abwagungsprozesses zu prifen.

FD 35 - Untere Landschaftsbehdrde, Naturparke -
Ansprechpartner: Herr Prolingheuer ® 0291/04-1673

Aulerhalb der bebauten und versiegelten Flichenanteile handelt es sich im Anderungsgebiet
um ein durchaus vielfaltiges Biotopmosaik, wie es in der ,freien Landschaft’ nicht eben héufig
vorkommt. Neben der trockenen Waldrandzone und der Ginsterheide an der Ostseite tragen
dazu die beiden - wenn auch kinstlich angelegten - Teiche des ehemaligen Betriebsgeldndes
bei. Abgerundet wird dieses Bild durch den Liese-Flusslauf im Westen, der zwar eine naturnahe
Geholzbestockung aufweist, aber insbes. durch Ufer- und Sohlbefestigungen und einen rel.
hohen Sohlabsturz deutlich renaturierungsbedurftig ist.

Unter diesen Voraussetzungen wird seitens der UNB angeregt, die Gewerbeflachen-
Ausweisung auf die vorbelasteten Flachenanteile zu beschranken, die fur die hier offenbar vor-
rangige Umsiedlung des stédtischen Bauhofs sogar dann ausreichen dirfte, wenn im Westen
noch ausreichend Raum fir eine FlieRgewasser-Renaturierung gegeben wird. Auch in Anbe-
tracht der aktuellen Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes Lehmbach ist zu fragen, ob
in dieser solitdren Lage ein véliig neuer Gewerbegebietsansatz sinnvoll ist. In einem méglichen
nachfolgenden Bebauungsplan missten aus Sicht der UNB ggf. erhe_lgl_ighe"l‘-’esfsgtzqngeﬁ* zum
Schutz / zur Weiterentwicklung der wertvollen Biotopstrukturen getroffen werden. e




-3-

FD 41 — Bauaufsicht, Wohnen, Immissionsschutz -
- 8G 41/1 Bauaufsicht, Brandschutz -
Ansprechpartner. Herr Krause 8 02961/94-3408

Auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen halt die Brandschutzdienststelle eine Léschwas-
sermenge von 1.600 I/min. auf die Dauer von 2 Stunden fir angemessen.

Die Léschwasserentnahmestellen sollten in Abstinden von ca. 100 m angeordnet sein.Die ge-
samte Léschwassermenge muss in einem Radius von 300 m zur Verfilgung stehen. Es wird
anheimgestélit, mit dem Wasserwerk / Wasserbeschaffungsverband und der Feuerwehr die
notwendigen Gespréche zu fithren, damit der Nachweis der angemessenen Léschwasserver-
sorgung gefihrt werden kann.

Mit freundlichen Griiften
Im Auftrag
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

fischer-plan.de.5 <c.hoyer-jakobi@fischer-plan.de>
Dienstag, 17. Oktober 2017 08:13
u.stuedemann@fischer-plan.de

WG: Beteiligungsverfahren BauGB

Von: =?utf-8?Q??= [mailto:christoph.koenig@wald-und-holz.nrw.de]
Gesendet: Montag, 16. Oktober 2017 16:24

An: fischer@fischer-plan.de; christoph.koenig@wald-und-holz.nrw.de
Betreff: Beteiligungsverfahren BauGB

Folgende Nachricht wurde vom Formular von Fischer-Plan iibermittelt:

Stadt:

Ortsteil:
Plan-Name:
Name:
Vorname:
Dienststelle 1:
Dienststelle 2:
Strasse:

PLZ / Ort:
Telefon;
E-Mail:
Kommentar:;

Kommunen G - H
Hallenberg

Hallenberg: 27. Anderung des Fléchennutzungsplanes im Bereich "Sachtlebenbrache”
Christoph

Kdnig

Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Regionalforstamt Oberes Saueriand
Poststr. 7

57392 Schmalienberg

02972/ 9702-29
christoph.koenig@wald-und-holz.nrw.de

Sehr geehrte Damen und Herren, durch die Anderung des FNP sind Wald oder seine Funktionen nicht direkt be-troffen. Doch ist
bereits jetzt ersichtlich, dass im Zuge einer spateren Nutzung als Gewerbegebiet die Bebauung nicht den Sicherheitsabstand von
35 m zu den - das Ge-werbegebiet umschlieBenden Waldbestanden - einhalten wird. Diese Waldflachen liegen im Eigentum der
Stadt Hallenberg. Es wird empfohlen nach Aufstellung des Bebauungsplanes oder zum Zeitpunkt einer Bebauung einen
Haftungsverzichts - und Haftungsfreistellungs-vertrag abzuschlieRen. Weiter sollte als Schutz vor Waldbranden die Antage und
Unterhaltung von Feuerstellen unter freien Himmel auf den Flachen des zukiinftigen Gewerbegebietes untersagt werden.
Daruiberhinaus bestehen keine Bedenken gegen die Anderung des FNP. Freundiiche Griie Im Auftrag gez. Konig



LWL-Archéologie fiir Westfalen
AuBenstelle Olpe

FOr die Menschen.
FGr Westfalen-Lippe.

LWL-Archaologie fur Westfalen - In der Wiiste 4 - 57462 Olpe Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Ansprechpartnerin:

Planungsbiiro Holger Fischer A
Melanie Roring B.A.

Konrad-Adenauer-Strafle 16
Tel: 02761 9375-42

35440 Linden Fax. 02761 937520
E-Mail: melanie.roering@lwl.org

Az.: 2768r617.eml Olpe, 05.10.2017

Bauleitplanung der Stadt Hallenberg 27. Anderung des Flichennutzungsplanes im Bereich
~Sachtlebenbrache”
Ihr Schreiben vom 20.09.2017 / Ihr Zeichen Stiidenmann/Anders

Sehr geehrte Damen und Herren,
fur die Ubersendung der o.g. Planunterlagen bedanke ich mich.

Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im
Geltungsbereich der Planung nicht beriihrt.

Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei Erdarbeiten
Jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmaler neu entdeckt werden kénnen.

Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, der zur
Unterrichtung moglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan
aufgenommen werden sollte:

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Grében, Einzelfunde aber auch Veranderungen und
Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Stadt/Gemeinde als Untere
Denkmalbehérde und/oder der LWL-Archaologie fiir Westfalen, AuBenstelle Olpe

(Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 937520) unverziiglich anzuzeigen und die Entdeckungs-
statte mindestens drei Werktage in unverédndertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16

Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehdrden

In der Wiiste 4, 57462 Olpe Konto der LWL-Finanzabteilung
Telefon: 02761 9375-0 Sparkasse Munsterland Ost
www.archaeologie-in-westfalen-lippe.de IBAN DES53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WELADED1MST



LWL

Far die Menschen.
FOr Westfalen-Lippe.

freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das

Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fiir wissenschaftliche Erforschung bis zu 6
Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

Im Auftrag

gez. f.d. R
Prof. Dr. Michael Baales

(Leiter der AuBenstelle) M. Réring B.A.
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Planungsbiro Holger Fischer
z. Hd. Gerhards
Konrad-Adenauer-Str. 26
35440 Linden
Bauleitplanung der Stadt Hallenberg
27. Anderung des Flichennutzungsplans im ,Bereich
Sachtlebenbrache*
Beteiligung der Behorden gemaR § 4 Abs.2 BauGB zur Ausweisung einer
gewerblichen Bauflache auf der  Sachtlebenbrache zur

Wiedernutzbarmachung des ehemaligen Industriegelandes

Ihr Schreiben vom 28.08.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Hallenberg plant die 27. Anderung des Flachennutzungsplans.
Ziel der Planung ist die Wiedernutzbarmachung des ehemaligen
Industriegelandes fiir die Umsiedlung des Bauhofes der Stadt Hallenberg
sowie fiir weitere gewerbliche Nutzung auf einer Flache von rd. 1,5 ha.
Im derzeit giiltigen Flachennutzungsplan ist der Bereich als ,Flache fur
Landwirtschaft" angegeben und soll zukiinftig als ,gewerbliche
Baufldche" dargestelit werden.

Als héhere Naturschutzbehérde nehme ich zu dem o.g. Vorhaben aus
naturschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung:

Schutzgebiete

FFH-Gebiete/Vogelschutzgebiete

Schutzgebiete bzw. geschiitzte Teile von Natur und Landschaft i.S.d. §§
21-30 BNatSchG sind durch das Vorhaben teilweise betroffen. Der
Sudwesten des Plangebietes ist Teil des Vogelschutzgebistes
Medebacher Bucht und das FFH Gebiet Wélder bei Hallenberg liegt nur
ca. 100m siidwestlich vom Plangebiet. In den Antragsunterlagen wird

Wichtiger Hinweis (wegen waiterer digitaler Postbearbeitung):
Unterlagen bitte nicht klammern, heften oder kieben und méglichst im DIN-A4-Format senden.

Datum: 11. Oktober 2019
Seite 1 von 4

Aktenzeichen:
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:

Jennifer Poier
Jennifer.poier@bra.nrw.de
Telefon: 02931/82--2705
Fax: 02931/82-

Dienstgebaude:

Hansastr. 19
59821 Arnsberg

Hauptsitz / Lieferadresse:

Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg

Telefon: 02931 82-0

poststelle@bra.nrw.de
www.bra.nrw.de

Servicezeiten:
Mo-Do

Fr
Landeshauptkasse NRW

bei der Helaba:
IBAN:

DES58 3005 0000 0001 6835 15

BIC: WELADEDD

Umsatzsteuer ID:
DE123878675

08:30 - 12:00 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr
08:30 ~ 14:00 Uhr
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festgestellt, dass  auf jetziger  Ebene keine  detaillierte
Auseinandersetzung mit den Wirkfaktoren auf die Schutzgebiete erfolgen
kann, jedoch seien auf Ebene der FNPs keine Beeintrachtigungen
erkennbar. Aufgrund der Lage des Vorhabens fehit eine
Auseinandersetzung mit einer mdglichen Barrierewirkung. Dieser
Wirkfaktor ist bereits auf FNP-Ebene ersichtlich.

Im Rahmen der konkretisierten Planung des Bauleitverfahrens sind
etwaige bau- betriebs- und anlagenbedingte Auswirkungen auf das VSG
und FFH-Gebiet zu untersuchen. Es wird darauf hingewiesen, dass aus
diesem Grunde die Zulassigkeit des Vorhabens aus Sicht des
Naturschutzes und  der Landschaftspflege aufgrund  des
Konkretisierungsgrades der Planunterlagen zu diesem Zeitpunkt nicht
abschlieRend festgestellt werden kann.

Landschaftsschutzgebiet

Des Weiteren ist ein kleiner Teil des westlichen Plangebietes als
Landschaftsschutzgebiet Hallenberger Waldiandschaften geschitzt. Es
wird wie bereits in den Antragunterlagen vermerkt darauf hingewiesen,
dass die geltenden Verbote laut Landschaftsplan Hallenberg fiir diese
Flache zu beachten sind, oder gdf. eine Ausnahme oder Befreiung bei
der unteren Naturschutzbehérde einzuholen ist. Den Planunterlagen ist
nicht zu entnehmen, ob diesbezuglich bereits eine Abstimmung
stattgefunden hat und ob diese in Aussicht gestelit werden kann.

In diesem Zusammenhang fillt auf, dass wie im Umweltbericht
dargestellt, bereits = Gehélzriickschnitte stattgefunden  haben
(Winterhalbjahr 2018/19). Diese beriihrten auch den Bereich ,Ufergehsiz
an der Liese bzw. im LSG ob dies in Abstimmung mit der uNB erfolgt ist,
ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich.

§ 30 BNatSchG Biotope

Zudem wird durch das Uberplanen der Schwemmteiche auch die 2017
und 2019 kartierte Teichvegetation in Form von Réhrichtbestanden
(Phragmites australis) gefahrdet bzw. zerstort. Die Unterlagen enthalten
keine Aussagen zu einem méglichen § 30 BNatSchG Tatbestand.

- Da Réhricht ein, laut BNatSchG §30 geschiitztes Biotop ist, ist eine
Ausnahme oder Befreiung von § 30 BNatSchG bei der unteren
Naturschutzbehérde zu beantragen und ein gleichartiger
Ausgleich fiir den Eingriff in das geschiitzte Biotop herzustellen.

Seite 2 von 4



Bezirksregierung
Arnsberg

Diese Thematik ist bereits auf FNP-Ebene zu l6sen.

In temporéren Gewéssern und den Schwemmteichen wurden besonders
geschiitzte Amphibien (Erdkréte, Berg- und Fadenmolch) gefunden.
Diese sind ein Bestandteil der begleitenden Lebensgemeinschaft von
Rohrichtbestanden. Eine Bewdltigung der sich hieraus ergebenden
artenschutzrechtlichen Thematik/Eingriffsregelung/§ 30 BNatSchG ist
zum jetzigen Planungsstand nicht abschlieBend aufgezeigt. Die
notwendigen MafRnahmen sind (u.a. planerisch) zu sichern.

Artenschutz

Eine artenschutzrechtliche Betrachtung in Bezug auf die Zugriffsverbote
des § 44 BNatSchG liegt vor. Das Vorkommen planungsrelevanter Arten
ist durch das Vorkommen von mehreren Fledermaus- und Vogelarten
gegeben.
- Im Zusammenhang mit den zur Uberbauung geplanten
Schwemmteichen/Réhrichtbestanden ist aufzuzeigen in wieweit
das potenzielle Vorkommen von Schilf- oder Teichrohrsangern im
Planungsgebiet behandelt wurde.

Mit dem bereits getétigten Abriss der Gebzude (Winterhalbjahr 2018/19)
wurden nach worse-case-Annahme Ruhestétten von Fledermausen
zerstort. Als CEF-Mal3nahme  seien laut Umweltbericht/
Artenschutzfachlichen Fachbeitrag 8 Fledermauskédsten aufgehangt

worden.
Es ist zu bestatigen, dass die Kasten vor dem Abriss wirksam waren, bzw.

eine Abstimmung mit der uNB im Vorfeld stattgefunden hat.

- Die Standorte der Fledermauskédsten sind in einem Plan
dazustellen und die Wirksamkeit gemaR Leitfaden zur Wirksamkeit
von ArtenschutzmaBnahmen (MKULNV NRW (2013) st
darzustellen. Zudem ist die langfristig sichergestellte Pflege der
Kéasten aufzuzeigen
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Eingriffsregelung

Eine Bewertung des zukiinftigen Eingriffs wurde noch nicht durchgefiihrt.
Vor diesem Hintergrund ist in der fortschreitenden Planung zu tberpriifen,
in  welchem Umfang im Rahmen der Eingriffsregelung
KompensationsmaRnahmen zu ergreifen sind.

Die vorgeschlagene Neuanlage von Teichen im Geltungsbereich, als
Ersatz fir die zwei Schwemmteiche wird von der hNB grundséatzlich
begruflt. Es ist hierfir ein Standort zu wéhlen, der fur die sich dort
ansiedelnden Amphibien ein méglichst geringes Toétungsrisiko durch den
gewerblichen Betrieb, sowohl in ihrer aquatischen als auch terrestrischen

Phase darstelit.
- Der Standort und Details sind mit der unteren Naturschutzbehérde

abzustimmen.

- Zudem sind 3 Kolke anzulegen, die das Jahr tber als temporare
Gewasser und Habitate fir Amphibien dienen und den
Biodiversitatsverlust ausgleichen.

Landschaftsbild

Die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes wird aufgrund der
bestehenden anthropogenen Uberpragung als nicht erheblich bewertet.
Dem wird zugestimmt.

Fazit

Ich bitte die 0.g. Sachverhalte entsprechend nachzubearbeiten und die
(FNP-) Unterlagen entsprechend anzupassen.

Mit freundlichen GriiRen

Jennifer Poier

@
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Mitglied der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU)

NABU-Partner im Hochsauerlandkreis

VNV - SauerlandstraRe 74a - 34431 Marsberg-Bredelar

Stadt Hallenberg
Herrn Blrgermeister Kronauge
Rathausplatz 1

59969 Hallenberg

Ihr Zeichen Unser Zeichen

Bauleitplanung der Stadt Hallenberg, Stadtteil Hallenberg

Geschéftsstelle:

Kioster Bredelar
Sauerlandstrafle 74 a
34431 Marsberg-Bredelar

Datum

03.10.2019

27. Anderung des Flachennutzungsplans im Bereich ,Sachtlebenbrache”

Gemeinsame Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbinde
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU), Naturschutzbund Deutschland
(NABU) und Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Burgermeister,

das Landesburo der Naturschutzverbénde hat uns kopierte Unterlagen zum obigen
Verfahren zur Stellungnahme vorgelegt. Ein Plan iber zu errichtende Gebaude war

aus den Unterlagen nicht ersichtlich.

Die Nutzung vorhandener vorgeschadigter Flachen ist grundsétzlich zu begrufen.

Die Naturschutzverb&nde machen jedoch folgende Anregungen und Bedenken

geltend:

1. Die Verfillung vorhandener Stillgewasser ist grundsatzlich abzulehnen, da
nicht erkennbar ist, dass die gerade diese Flache fir den Bauhof von zentraler
Bedeutung ist. Es handelt sich um einen (ber viele Jahre gewachsenen
Lebensraum, bei dem die untersuchten Amphibien nur eine der Artengruppen
sind, die von Bedeutung sein kénnen. Die Renaturierung der Liese, die hier
als Argument filr die Beseitigung herhalten muss, sollte dahingehend

Uberarbeitet werden, dass die Stillgewésser erhalten bleiben. %

Geschiiftsstelle/VNV-Station: SaverlandstraRe 74a + 34431 Marsberg-Bredelar (Kloster Bredslar)

Telefon; 02991-908136 * E-Mail; mail@vnv-hsk.de + Internet: www.vnv-hsk.de
Bankverbindung: Volksbank Thilen IBAN: DE37 4006 9371 4002 1009 00
Sparkasse Hochsauerland IBAN: DE10 4165 1770 0000 0685 77

N
/NABU

NABU-Parther
im Hochsauerlandkreis
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2. Die neuen Gebaude sollten »fledermaustauglich” gebaut werden, da der
Bereich méglicherweise dann nicht nur als Nahrungsgebiet sondern auch als
Sommerquartier genutzt werden kénnte.

3. Unter den erfassten krautigen Pflanzenarten befinden sich 7 Magerkeitszeiger.
Falls méglich sind die Bereiche zu schonen und entsprechend durch
einschlrige Mahd mit Abtransport des Mahgutes zu erhalten. Andernfalls kann
das Méahgut zur Ansaat auf entstehenden Rohbodenflachen genutzt werden.

4. Bei der méglichen Entwicklung von Rohbodenfléchen zu Grinlandstandorten
ist auf die Verwendung autochthonen Materials zu achten.

5. Das Gleiche gilt bei der Anpflanzung von Strauchern und Baumen.
Insgesamt stellt sich jedoch die Frage, warum der ehrenamtliche Naturschutz um die

Abgabe einer Stellungnahme mit Frist 4.10.2019 aufgefordert wird, wenn am
01.10.19 den Spatenstich fir das Bauvorhaben in der Westfalenpost prasentiert wird.

Freundliche GriiRe

(F.-d. Stein, stellv. Vorsitzender)

YA
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27. Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich ,Sachtlebenbrache*” der
Stadt Hallenberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend die Stellungnahmen / Hinweise der tangierten Fachdienste:

FD 33 — Wasserwirtschaft -

Ansprechpartner: Herr Klotz @ 0291/94-1640
Ansprechpartnerin: Frau Neuhaus-Schuh ® 0291/94-1632

Hinweis: Die Niederschlagswasserbeseitigung regelt die zwischenzeitlich erteilte Einleitungser-
laubnis, Az.-Nr.: 33/663115-N-0040-19.

Fir das westlich entlang des Planungsgebietes verlaufende Gewésser Liese existiert bereits
eine genehmigte Planung zur Wiederherstellung der Durchgangigkeit der Liese. Entlang dieses
neuen Verlaufs des Gewéssers ist ein mindestens 5 m breiter Gewésserrandstreifen, gemessen
ab der Bdschungsoberkante des Gewéssers, von jeglicher Bebauung, Anfilllung, Lagerung, und
Befestigung freizuhalten (§31 LWG in Verbindung zu §38 WHG).

FD 35 - Untere Naturschutzbehérde, Jagd -
Ansprechpartner: Herr Hoing ® 0291/94-1670

Die Aussagen zur Natura 2000-Vertraglichkeit und zum Artenschutz mit ihren vom Planungstra-
ger zu vertretenden Schiussfolgerungen sind nach den aktuell hier vorliegenden Daten augen-
scheinlich schlilssig und werden nach heutigem Kenntnisstand als ausreichend angesehen. Die
vom Gutachter vorgeschlagenen Mafinahmen sind im Rahmen des noch aufzustellenden B-

Plans zu konkretisieren.

Kreissitz Sieinsirafle 27, Meschede Sprechzelten: Bankverbindung

Telefon (0291) 94 -0 Dienstag:  08.30— 12.00 Uhr Sparkasse Hochsauerland 180 BLZ 416517 70

inlernet hitp:/iwww.hochsauerlandkeeis.de 14.00 — 16,00 Uhr Sparkasse Meschede 18 BLZ 464 510 12

E-mail: post@hochssuserlandkreis.de und nach Vereinbarung Sparkasse Arnsberg-Sundern 1007327 BLZ 466 500 05
Posibank Dorimund 1178-467 BLZ 440 100 46
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FD 41 - Bauaufsicht, Wohnen, Inmissionsschutz -
- SG 41/3 Immissionsschutz -
Ansprechpartner: Frau Schitte ® 02961/94-3263

Aus der Sicht des Immissionsschutzes sind die Planungen realisierbar.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird die Einhaltung der fur die Sicherstellung
eines ausreichenden Immissionsschutzes erforderlichen Regelungen abschlieRend gepriift.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag



Birgit Roeßing
Rechteck


